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Index Bemerkung geänd. am Name Name
Vorhaben:

Vorhabensträger:
Landkreis:
Gemeinde:
Vorhabenskennzeichen (WAL):

gepr. am

Maßstab:

Anlage:

Plan-Nr.:

Schutzvermerk/Dateiname:

entw.
gez.
gepr.

Entwurfsverfasser

Datum DatumUnterschrift Entwurfsverfasser Unterschrift Vorhabensträger

Gewässer 2. Ordnung, Große Vils
FWK 042 Große Vils
Oberbabing bis Lichtenburg
Umsetzungskonzept hydromorphologische 
Maßnahmen
Freistaat Bayern
Landshut
Velden, Vilsbiburg

1 : 10 000 Lageplan mit
hydromorphologischen Maßnahmen

Schacht
Lipfert

U:\B-4\VIS-kompakt\b_2\la_gek_grvils_lichtenburg-
oberbabing\projekte

71
Maßnahmen zur Vitaliesierung des
Gewässer (u.a. Sohle, Varianz,
Substrat) innerhalb des
vorhandenen Profils

71-1
Punktuelle Verbesserung durch 
Strukturelemente innerhalb des 
vorhandenen Gewässerprofils, 
z.B. Buhnen, Störsteine und Totholz

69
Maßnahmen zur Herstellung der
linearen Durchgängigkeit an
sonstigen wasserbaulichen Anlagen

69-2
Absturz durch Rampe/Gleite ersetzen

75
Anschluss von Seitengewässern,
Altarmen (Quervernetzung) ! 75-1

Altgewässer/Auebäche anbinden

78
Maßnahmen zur Reduzierung der
Belastungen infolge von
Geschiebeentnahmen

!( 78-1
Geschiebe einbringen/Umsetzen 
aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken

68
Maßnahmen zur Herstellung der
linearen Durchgängigkeit an
Stauanlagen (Talsperren,
Rückhaltebecken, Speicher)

/ 68-2
Fischaufstiegsanlage anlegen

73
Maßnahmen zur Verbesserung von
Habitaten im Uferbereich (z. B.
Gehölzentwicklung)

73-1
Ufergehölzsaum herstellen 
oder entwickeln

5

4

4

9         2740 m

4         740 m

Anzahl Gesamtlänge

72
Maßnahmen zur Habitatver-
besserung im Gewässer durch
Laufveränderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung nkl. begleitender
Maßnahmen

72-2
naturnahen Gewässerverlauf anlegen
Neuanlage oder Reaktivierung

1          350 m

!. Fluss-km

!Q 1

1

68-3
Fischaufstiegsanlage umbauen

geplanter Gewässerverlauf

  1

  2

  3

  4   5   6

  7
Legende

68-2 / 01 - 01 / 2013
Maßnahmentyp

Blattnr. Detailkarte M 1:5000 fortlaufende Nr. des Maßnahmentyps
Ausführungszeitraum der Maßnahme


